
Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Italienische Republik, eingereicht am 15. Sep-

tember 2005

(Rechtssache C-337/05)

(2005/C 281/16)

(Verfahrenssprache: Italienisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 15.
September 2005 eine Klage gegen die Italienische Republik
beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmächtigte der Klägerin sind D. Recchia und
X. Lewis.

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass die Italienische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 93/36/EWG (1) und
früher auch aus den Richtlinien 77/62/EWG (2),
80/767/EWG (3) und 88/295/EWG (4) verstoßen hat, dass
die italienische Regierung, insbesondere das Innen-, das Ver-
teidigungs-, das Wirtschafts- und Finanz-, das Agrar- und
Forstpolitik- und das Infrastruktur- und Verkehrsministe-
rium sowie die Abteilung Zivilschutz des Präsidenten des
Ministerrats eine Praxis eingeführt hat, die nun schon seit
langer Zeit besteht und der noch immer gefolgt wird und
nach der die öffentlichen Aufträge für den Erwerb von Hub-
schraubern des Fabrikats „Agusta“ und „Agusta Bell“ an die
Firma „Agusta“ direkt vergeben werden, um den Bedarf der
aktiven Korps der Feuerwehr, der Karabinieri, des staatli-
chen Försterkorps, der Küstenwacht, der Guardia di Finanza
und der Staatspolizei sowie der Abteilung Zivilschutz
außerhalb von jeglichem Wettbewerbsverfahren und vor
allem ohne Beachtung der in den genannten Richtlinien
vorgesehenen Verfahren zu befriedigen;

— der Italienischen Republik die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Regierung der Italienischen Republik, insbesondere das
Innen-, das Verteidigungs-, das Wirtschafts- und Finanz-, das
Agrar- und Forstpolitik- und das Infrastruktur- und Verkehrsmi-
nisterium sowie die Abteilung Zivilschutz des Präsidenten des
Ministerrats, habe, eine Praxis eingeführt, die nun schon seit
langer Zeit bestehe und der noch immer gefolgt werde und
nach der die öffentlichen Aufträge für den Erwerb von Hub-
schraubern des Fabrikats „Agusta“ und „Agusta Bell“ an die
Firma „Agusta“ direkt vergeben würden, um den Bedarf der
aktiven Korps der Feuerwehr, der Karabinieri, des staatlichen
Försterkorps, der Küstenwacht, der Guardia di Finanza und der
Staatspolizei sowie der Abteilung Zivilschutz des Präsidenten
des Ministerrats außerhalb von jeglichem Wettbewerbsverfah-

ren und vor allem ohne Beachtung der in den genannten Richt-
linien vorgesehenen Verfahren zu befriedigen. Dadurch habe
sie gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 93/36, und
früher auch aus den Richtlinien 77/62, 80/767 und 88/295
verstoßen.

Durch eine Beschwerde habe die Kommission Informationen
erhalten, aus denen sich ergebe, dass die italienische Regierung
schon seit langer Zeit diese Praxis angewendet habe.

Diese Praxis stehe im Widerspruch zu den oben genannten
Richtlinien über öffentliche Lieferaufträge, da keine der Voraus-
setzungen für die Möglichkeit, auf das Verhandlungsverfahren
ohne Veröffentlichung einer Angebotsausschreibung zurückzu-
greifen, erfüllt sei.

Außerdem habe Italien nicht nachgewiesen, dass die fragliche
Praxis nach Artikel 2 der Richtlinie 93/36 gerechtfertigt sei,
wonach die Richtlinie keine Anwendung finde, wenn die Auf-
träge gemäß den Vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats
für geheim erklärt worden seien oder ihre Ausführung nach
diesen Vorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordere
oder wenn der Schutz wesentlicher Interessen der Sicherheit
des Mitgliedstaats es gebiete.

(1) ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 1.
(2) ABl. L 13 vom 15.1.1977, S. 1.
(3) ABl. L 215 vom 18.8.1980, S. 1.
(4) ABl. L 127 vom 20.5.1988, S. 1.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des
Beschlusses des Landesgerichts Innsbruck vom 22. Juni
2005 in Sachen Zentralbetriebsrat der Landeskranken-

häuser Tirols gegen Land Tirol

(Rechtssache C-339/05)

(2005/C 281/17)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Das Landesgericht Innsbruck ersucht den Gerichtshof der Euro-
päischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 22. Juni 2005,
in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 19. Septem-
ber 2005, in Sachen Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäu-
ser Tirols gegen Land Tirol, um Vorabentscheidung über fol-
gende Frage:
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Muss ein Mitgliedsstaat oder eine Gebietskörperschaft eines Mit-
gliedstaates für die Berechnung der Entlohnung von Vertragsbe-
diensteten die Beschäftigungszeiten an bestimmten Einrichtun-
gen in der Schweiz, die jenen in § 41 Absatz 2 des Tiroler Lan-
desvertragsbedienstetengesetzes (beziehungsweise des § 26
Absatz 2 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948) aufgeführten
Einrichtungen vergleichbar sind, zeitlich unbegrenzt berück-
sichtigen oder ist das Abkommen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizü-
gigkeit (ABI. 2002 L 114/16), insbesondere dessen Artikel 9
Absatz 1 des Anhanges I dahingehend auszulegen, dass eine
Beschränkung der Anrechnung auf jene Beschäftigungszeiten,
die die Bediensteten nach Inkrafttreten dieses Abkommens
am 1. Juni 2002 in der Schweiz zurückgelegt haben, zulässig
ist?

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch
Beschluss des Arbetsdomstol vom 15. September 2005 in
dem Rechtsstreit Laval un Partneri Ltd gegen Svenska
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareför-
bundets avdelning 1 Byggettan und Svenska Elektrikerför-

bundet

(Rechtssache C-341/05)

(2005/C 281/18)

(Verfahrenssprache: Schwedisch)

Der Arbetsdomstol (Schweden) ersucht den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 15. Sep-
tember 2005, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen
am 19. September 2005, in dem Rechtsstreit Laval un Partneri
Ltd gegen Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Bygg-
nadsarbetareförbundets avdelning 1 Byggettan und Svenska
Elektrikerförbundet um Vorabentscheidung über folgende Fra-
gen:

1. Ist es mit den Vorschriften des EG-Vertrags über die Dienst-
leistungsfreiheit und mit dem Verbot der Diskriminierung
aus Gründen der Staatsangehörigkeit sowie mit der Entsen-
derichtlinie vereinbar, dass Gewerkschaftsorganisationen
durch Arbeitskampfmaßnahmen in Form einer Blockade
versuchen, einen ausländischen Dienstleister dazu zu brin-
gen, einen Tarifvertrag im Gastland über Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen wie den im oben genannten
Beschluss des Arbetsdomstol beschriebenen zu unterzeich-
nen, wenn nach der Lage im Gastland die Rechtsvorschrif-
ten, die die Umsetzung der Entsenderichtlinie zum Ziel
haben, keine ausdrücklichen Bestimmungen über die
Anwendung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
in einem Tarifvertrag enthalten?

2. Nach dem schwedischen Medbestämmandelag sind Arbeits-
kampfmaßnahmen der Gewerkschaft mit dem Ziel der Ver-
drängung eines zwischen anderen Partnern geschlossenen
Tarifvertrags verboten. Dieses Verbot gilt jedoch gemäß
einer besonderen Vorschrift, die in der so genannten Lex
Britannia enthalten ist, nur dann, wenn eine Gewerkschafts-
organisation Maßnahmen im Hinblick auf Arbeitsverhält-
nisse durchführt, auf die das Medbestämmandelag unmittel-
bar anwendbar ist, was in der Praxis bedeutet, dass das Ver-
bot nicht für Arbeitskampfmaßnahmen gegen ausländische
Unternehmen gilt, die vorübergehend im Inland tätig sind
und ihre eigenen Arbeitnehmer mitbringen. Stehen die Vor-
schriften des EG-Vertrags über die Dienstleistungsfreiheit
und das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staats-
angehörigkeit sowie die Entsenderichtlinie der Anwendung
der letztgenannten Regel — die zusammen mit den übrigen
Teilen der Lex Britannia in der Praxis auch bedeutet, dass
schwedische Tarifverträge Geltung erlangen und bereits
geschlossenen ausländischen Tarifverträgen vorgehen — auf
Arbeitskampfmaßnahmen in Form einer Blockade entgegen,
die von schwedischen Gewerkschaftsorganisationen gegen
einen ausländischen Dienstleister durchgeführt werden?

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Republik Finnland, eingereicht am 19. Septem-

ber 2005

(Rechtssache C-342/05)

(2005/C 281/19)

(Verfahrenssprache: Finnisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 19.
September 2005 eine Klage gegen die Republik Finnland beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind M. van Beek und I. Koskinen,
Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass die Republik Finnland dadurch gegen ihre
Verpflichtungen aus Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 16
Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (1) verstoßen hat, dass sie
entgegen den in Artikel 16 Absatz 1 der genannten Richt-
linie vorgesehenen Ausnahmeregelungen die Wolfsjagd in
der Regel erlaubt hat;

2. der Republik Finnland die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.
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